
SATZUNG
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§ I Name, Sitz, Geschäftsiahr
Der Verein führt den Namen NATURHEILVEREIII lB92 PF0RZHEIH e.V.
Er ist in das Vereinsregister eingetragen.
Der Verein hat seinen Sitz in Pforzheim.
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck
Der Verein will die naturgemäße Lebens- und Heilwejse verbreiten und
ihr wegen ihrer gesundheitlichen, sozialen, ethischen, kulturellen
und volkswirtschaftlichen Bedeutung in al len Bevölkerungskreisen Be-
achtung verschaffen.
Der Veiein will dfrch,.eine Vortragstätigkeit, Seminare' gesundheitl'i-
che Aufklärung in alleh Medien, Gesundheitsaktionen, Gymnastik- und
Sportgruppen, Kräuterfijhrungen und andere dazu geeignete Maßnahmen
der öffent I ichen Gesundhei tsftirsorge und der Naturhei I kunde di enen.
Der Verein strebt die Zusammenarbeit mit al len ZusammenschlUssen und
Einrichtungen mit gleicher Zielsetzung an. Parteipolitische und kon-
fessionelle BesLrebungen sind ausgeschlossen.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließl ich und unmittelbar gemeinntitzige
Zwecke im Sinne des Abschnjtts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abga-
benordnung. Er isb selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie
ei genwirtschaftl iche Zwecke.
Mittel des Vereins dljrfen nur fijr dje satzungsgemäßen Zwecke verwen-
det werden. Mitglieder des Vereins 'dUrfen in ihrer Eigenschaft als
Mi tgl i eder kei ne Zuwendungen aus Mj ttel n des Verei ns erhal ten. Der
Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Verejns
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begtinst'igen.
Bei Auflösung des Vereins oder bei l,legFall seinei biiherigän Zwäcks
fällt das Vermögen des Vereins an das Deutsche Rote Kreuz, das es un-
mittelbar und ausschl ießlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat.
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§ 4 Erwerb der t'litgliedschaft
Mi tgl ied des Vereins kann jede natiirl jche und
werden. :

Ehrenmitglieder werdenrdurch den Vorstand ernannt
chen Rechte wie alle Mitglieder.

3. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag an den Vorstand. ÜUei die Aufnahme entscheidet der
Vorstand. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem
Antr"agstel ler seine Grljnde fiir die Ablehnung rnitzutei len.

§ 5 Beendigung der l.litgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluß aus dem
Verei n

Der Austritt erfolgt durch schriftl iche Erklärung gegenüber dem Vor-
starid mit einer Künäigungsfrist von 3 Monaten zum-EiOä eines Ge-

l

1L.

3.

n
L,

'l

l.
?

L

L.

?

juri sti sche Person

und haben die glei-



3,
schäftsjahres.
Durch Beschluß des vorstands kanrr ein Mil.glierj aus rjern verein ausge-schlossen werden, wenn.es in grober lteise.uie Interessen-des vereinsverletzt oder trotz zweimaligei sthriftlicherrMahnurrg rit a.i zitriurri
von l'litgljedsbeiträgen im Rijckstand ,iSt,,Der Beschiuß des Vorstanrliist schriftlich zu begrijnden und dem Mitglied:zuzusenden, Gegen rlen
Beschluß kann das Mitglied innerharb von 

-2 
l,lochen ab ZJgang äes Be-

schlusses bein vorstand Einspruch einiegerr. Nach fristqe;iaßär tinle-
gung des-Einspruchs entsche'i det eine üitglierterve.su,u,iriung über den
Ausschluß abschl ießend

§ 6 Hitglietlsbeiträge
9ig Mitglieder sind zur tntrichLung eines Jahresbeitrages verpflich-tet.
Höhe. und Fäl I igkei t des Jahresbei trages wdrden vom vorstand festge-
setzt.
Ehrenmi tgl ieder sind von der pfr icht,zur Zahluhg,,von Bei trägen be-frei t.

§ 7 Organe des Yereins
0rgane des Vere jns sirrd der Vorstarrd und rlie Mitgliederversarnrnlulg.

§ I Vorstand
Der vorstand des vereins besteht aus denr l. vörsitl€nden, denr stell-
vertretenden Vorsjtzenden, dern Schriftfiihrer und dern SchaEzrtreister.
vorstand im sinne des § 26 BGB sind tler .l.,,vörs.i tzehde ,und der stel I -
vertretende vorsitzende. Jeder von jhnen ist al lein vertretungsbe-
rechtigt

§ 9 Zuständigkeit des Yorstands, :

Der vorstand ist fijr alle Angelegenheiterr des verejhs zuständig, s0-
weit sie nicht durch die Satzung einem,.,'anderen;: Organ des Vereins
ljbertragen.sjnd. Er hat insbesondere folgende, Aufgaben:
a) Vorberejtung und Einberufung der Mitgiiederveriamrrlung
. sowie Aufstellung der TagesordnunS

b) Ausfijhrung von Bäschlijssän der MiIgliederversanrnlung
c ) Erstel I en des Jahresberi chts
d) Beschlußfassung Uber d'ie Aufnahme von Mitgliedern
e) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Jähresbeiträge
f ) Beschlußf assung iiber die Gewähiung tlon:i,.ahgemesse.nEn Vergütungen

an Mitglieder, dje für den Verein Arböiten übef das übliche Maß

§ l0 ilahl des Yorstands
Der Yorstand wird von der t4itgliederversarnnilühg für die.Dauer von
Z Jahren gewählt. tr l;leihl. .jerloch bis zrri^ lleuwahl tles Vorstanrls irrr
Amt. Jedes Vorstandsnritglierl isI einzelrr zu i.rählen. Zu VorsLarrrlsrrr iL-
gliedern können nur Mitgl ieder des Vereins gewälilt werden, MiL tler
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt des Vor-
standsmi tgl i eds.
Scheidet. ein I'litglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vor-
stand fijr die restljche Anrt,sdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfol-
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§ ll Sitzungen und Beschlüsse des Vors[,antls
Der vorstand beschließt in sitzungen,l die vom vorsitzenden, bei des-
:en verhinderung vonr stel lvärtretendeh vorsitzenden, einberufen wer-den. 

I

Der: vorstand ist beschlußfähig, wenn inindestens zw,ei seiner Mitgl.i e-tler anweserrrj sind. Bei der BeschlußF[ssung entsch,ejdet die Mehiheittler abgegebenen. giiltigen Stimmen. Beil stiinrengleichheit entschejdetdie stimme des vorsitzenden, bei desseh Abwesenfieit die des stellver-
Lretenden Vorsi tzänden. i

Uber Uie Sitzungen werderr NieclerschrifIen "geFertigt.
0er Vorstand kann irn schriftl ichen vbrfahren beiclirl ießen, wenn al le
vorstandsmi tg l i eder dem Gegenstand derl Beschlußfassung zust immen.

I

§ lZ geirat und Kassenprüfer i

von der lllitgl iederversamnrlung werden efn Beirat und zwei Kassenprüfer
qewählt. Fiir die l,lahl und die Am[sdauef sind die sa,tzungsbestimmungeniiber die wahl und rlie Arntsd,ruer des forstantls entspreöhend anzuwän-
derr. scheitlet ein Mitglietl rles BeiraLI oder ein KasLenprufer vorzei-
t.ig aus, kann der 0eirat durclr Mehrheftsbeschluß fijr äie restljche
Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nabhfolger wählen.
Der Beirat besteh[ aus mindestens 6 Milglieäern. Er hat eine beraten-
de Funktion. 

I

Die Kassenprüfer haben rlen Jahresabschfuß des abgelaufenen Geschäfts-
jahres zu prüfen und der Mitgliedervel^sammlung üben das Eigebnis der
Prijfung zu berichten. 

I

§ 13 Hitglietlerversanmlung 
Iln. der Mitgliederversammlung hat jides anwesende Mitglied eine

St inrne. 
i

Die Mi tgl iederversamrnlung ist fijr folgfnde Angelegenheiten zuständig:
a) Entgegennahme des Jahresberichts de§ Vorstands und des Prüfungsbe-

ricfrti der Kassenprüfer, Entlastungldes Vorstands
b) l,lahl und Abberufunq der l,litql ieder ffes Vorstands, des Beirats und' 

der Kassenprljfer 
Ic) Beschlußfassung ljber Anderungen derl Satzung und ijber die Auflösung

des Verei ns 
I

d) Beschlußfassung über den Einspruch fegen .einen Ausschließungsbe-
schluß des Vorstands. 

i

§ l4 Einberufung der l,litgliederv..ru*irng
Die ordentl iche Mitgl iederversammlun§ findet ein Mal im Jahr statt.
Sie wjrd vom Vorstand unter Einhaltfng einer Frist von vier l^lochen
durch Einladungsschreiben an die elnfeinen Mitgl ieder oder durch
Verii[[errl:lichrlng irr rlerr Vereinsinforrtrationen unLer Angabe von Zeit-
purtkL, 0rl. utrtl lagesordnurrg eirrberuferrf Die Frisl" llr:ginnt nriL denr auf
die Absendung des Einladungsschreibensl folgenden Tar; oder mit dem Tag
nach dem Versand der Vereinsinfornrat,iönen. Das E inladungsschreiben
oder die Vereinsinformation gi 1t denr Mjtglied als zugegangen, wenn es
an die letzLe von dern I'litglied dem Verqin schniftlich bekanntgegebe-
ne Adresse gerichtet ist. 
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?, Jedes Mitglied kann spät itens bi s ei rre [.loche vor ejner Mitgl ieder-
Ergänzung der Tagesordnung
ßegi nn der l'li tg I i ederver-

ist vom Vorstand inner-
Fünfte I der Mi tg I i eder des

versammlung beim Vorstand s
beantragen. Der Versämmlun
sammlung die ErEänzung beka
Uber litrlige äuf Eigänzu
sammlungen .gest,el I t werden,

§ l5 Au8erordenLliche Hitgli
E'ine außerorden t I i che Mi tg I i

schi enenen stimmberechti gten
Die Mitgliederv,ersammlung fa
abgegebenen gijl tigen Stimme
sung des Vereins ist jedoch
qebenen gii I t i gen St i mrnen er
Uber BeschI[isse der MitgI ie
men, das vom l. Vorsitzändenl
unterzeichnen i st 

I

iftlich eirre
leiter hat zu
zugeben.

erversarml ung
erversamml ung

fen, wenn ein
des Bei rats unter Angabe des Zwecks und

der Tagesordnung, die in Mitg1 iederver-
schl ießt die Veisammlung.

halb vori 4 Wo,chen einzu
Vere j ns und zw,e j Mi tgl i

Di e Mi tgl i edenversamml ung
derung vom stel lvertretend
Schatzmeister greleitet. Ist
d ie Versamml ung den Versanrrnl

) Die Art der Ab:stimmung bes
mung muß schri ftl i ch durch

der Grtinde dies beantragen.

§ 16 Beschlußfassung der Plit I i ederversarml u#f
L
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rd vom Vorsiüzenden, bei dessen
Vorsitzenden, dem SchriftfUhrer
ein VorsLandsmitgl ied anwesend,
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mmt der VersammlunqsIej,ter. Die
eführt werden, llenn ein Drittel
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§ 17 Auflösung flss Vereins i

Eine Auflösung des vereins klann nur in einer zu diesem Zweck einberu-fenen Mitgl ied,erversammlungl mit einer Mehrheit von drei Vierteln-där
abgegebenen gü l t' i gen St i mmenl be sch l os s en werden ,Falls. die I'litgliederversaminlung nichts anderes beschl.i eßt, sind der
vorsi tzende und der stel I vprträtende vorsi tzende gemei nsam vertre-
tungsberechtigte Liquidatorpn. Das nach Beendjgun! der Liquidation
vorhandene vermögen fällt a[ das Deutsche Rote xieui (§ r nns. 3 der
Satzung ) . I

0ie vorstehenden Bestirnnrungpn gel ten ent,sprechend, wenn der verejn
aus einem ander,en Grund aufpelöst wird oder" seine Rechtsfähigkeit
verl i ert 

I

, 
Pforzheim, den 12. Mai 1993 
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rsamml ung i st ein Protokol I aufzuneh-
Vorstandsmitglied zuund einem weiteren

Mitglieder dies beantragt.
t Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der
Zur Anderung der Satzung und zur Auflö-

ine Mehrheit von drei Vierteln der abge-
r I ich.

MTUT{I EILVTTtrIN 1892 PF{RZ}E IH e,V.
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